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Einkommensteuer

Vermietung und Verpachtung –  
Zurechnung der Einkünfte bei Quoten-
nießbrauch an einem Gesellschaftsanteil

Durch die Bestellung des Nießbrauchs an 
einem Gesellschaftsanteil an einer vermö- 
gensverwaltenden Personengesellschaft 
erzielt der Nießbraucher – anstelle des 
Gesellschafters – die auf den Anteil ent-
fallenden Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung, wenn und soweit er auf-
grund der ihm vertraglich zur Ausübung 
überlassenen Stimm- und Verwaltungs-
rechte grundsätzlich in der Lage ist, auch 
an Grundlagengeschäften der Gesellschaft 
mitzuwirken.
 Entsprechendes gilt nach einem Ur-
teil des Bundesfinanzhofs beim Quoten-
nießbrauch an einem Gesellschaftsanteil. 
Der Quotennießbraucher erzielt nur dann 
die auf den Anteil entfallenden Einkünfte 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bundesfinanzhof nahm Stellung zur Frage der Verwirklichung des Tatbestands  
der Einkunftsart „Vermietung und Verpachtung“ eines schenkweise und befristeten 
Quotennießbrauchs, welchen ein Kläger für seinen Gesellschaftsanteil an einer 
Grundstücksgesellschaft mit seinem volljährigen Sohn vereinbart hat. Fraglich war,  
ob der Nießbrauchsnehmer nach der Vertragslage und tatsächlichen Handhabung 
eine einem Gesellschafter ähnliche Stellung innehat. 
In weiteren aktuellen Urteilen nahm der Bundesfinanzhof Stellung zur Besteuerung 
von Stock Options, die von einem ausländischen Arbeitgeber gewährt wurden und  
zur Entstehung und Berichtigung der Umsatzsteuer bei ratenweiser Vergütung für  
die Errichtung einer Photovoltaikanlage.
Die Frage, ob die Umsätze aus der kurzfristigen Vermietung von Wohncontainern 
an Erntehelfer dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen, auch wenn es sich 
nicht um Wohn- und Schlafräume in einem Gebäude handelt, wurde ebenfalls vom 
Bundesfinanzhof geklärt.
Zudem werden ab 01.04.2023 laut Bundesfinanzministerium die geänderten Pro-
grammablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2023 angewendet und es greifen  
Lohnerhöhungen für Beschäftigte verschiedener Branchen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team FLORENTZ UND PARTNER

Termine Steuern / Sozialversicherung Mai / Juni 2023

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.05.2023 1 12.06.2023 1

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

Entfällt 12.06.2023

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 12.06.2023

Umsatzsteuer 10.05.2023 2 12.06.2023 3

Ende der Schonfrist Überweisung 4 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

13.05.2023 15.06.2023

10.05.2023 12.06.2023

Gewerbesteuer 15.05.2023 Entfällt

Grundsteuer 15.05.2023 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

19.05.2023 Entfällt

15.05.2023 Entfällt

Sozialversicherung 6 26.05.2023 28.06.2023

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende  
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten  
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-
fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 
den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-
zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Last-
schriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 24.05.2023/26.06.2023, jeweils 0 
Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fällig-
keiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.
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aus Vermietung und Verpachtung, wenn 
die vertraglichen Regelungen über die Be- 
stellung des Quotennießbrauchs sicher-
stellen, dass der Gesellschafter die Ent-
scheidungen - und zwar auch solche, die 
die Grundlagen der Gesellschaft betreffen 
- nicht alleine und/oder gegen den Wil- 
len des Quotennießbrauchers treffen kann.

Besteuerung von Stock Options von 
ausländischem Arbeitgeber im Fall des 
Ansässigkeitswechsels

Wenn einem Arbeitnehmer im Rahmen 
seines Arbeitsverhältnisses Stock Options 
gewährt werden, werden die daraus re-
sultierenden geldwerten Vorteile erst 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Option 
zufließen. Die geldwerten Vorteile aus 
der Ausübung der Stock Options wer-
den – ungeachtet der Besteuerung zum 
Zeitpunkt der Optionsausübung – zeit-
raumbezogen gewährt und sind deshalb 
anteilig dem Erdienenszeitraum zuzu-
ordnen. Nach dem Veranlassungsprinzip 
geht es dabei grundsätzlich um den Zeit-
raum zwischen der Gewährung der Stock 
Options und deren erstmaliger Ausüb-
barkeit. Eine abschließende Beurteilung 
ist aber nur anhand der konkreten Ver-
einbarungen bei Gewährung der Stock 
Options sowie der sonstigen Umstände 
des Einzelfalls möglich.
 Bei grenzüberschreitenden Sachver-
halten richtet sich laut Bundesfinanzhof 
eine etwaige abkommensrechtliche Frei-
stellung der Einkünfte nach der Tätigkeit 
im Erdienenszeitraum. Soweit Art. 15 
Abs. 1 Satz 1 DBA-USA 1989/2008 an 
eine „in einem Vertragsstaat ansässi-
ge Person“ anknüpfe, ist dagegen allein 
die Ansässigkeit i. S. des Art. 4 DBA-USA 
1989/2008 zum Zeitpunkt des Zuflusses 
der Einkünfte maßgeblich.

Zufluss von Bonuszinsen aus einem 
Bausparvertrag bei nur buchmäßigem 
Ausweis der Zinsen auf Bonuskonto

Bonuszinsen aus einem Bausparvertrag 
fließen einem Steuerpflichtigen nicht be-
reits mit dem jährlichen Ausweis der Zin- 
sen auf einem von der Bausparkasse 
geführten Bonuskonto zu, wenn ein An-
spruch auf die Bonuszinsen nur nach 
einem Verzicht auf das Bauspardarlehen 
entsteht, die Bonuszinsen erst bei Aus-
zahlung des Bausparguthabens fällig wer- 
den und über sie nur in Verbindung mit 
dem Bausparguthaben verfügt werden 
kann. So entschied der Bundesfinanzhof.
 Das Finanzgericht hat demnach zu 
Recht entschieden, dass das Finanzamt 
berechtigt war, die Bonuszinsen im Streit- 
jahr in voller Höhe der Besteuerung zu 
unterwerfen. Im Streitfall handelte es 
sich bei den von der Bausparkasse gut-
geschriebenen Bonuszinsen um eine Er-
höhung der dem Kläger für die Überlas-
sung des Bausparguthabens gewährten 
Guthabenzinsen. Die Bonuszinsen stell-
ten deshalb – ebenso wie die Guthaben-
zinsen – ein Entgelt für die Überlassung 
von Kapitalvermögen zur Nutzung i. S. 
des § 20 Abs. 1 Nr. 7 Satz 1 EStG dar. 
Etwas anderes gilt nicht deshalb, weil bei 
einem Bausparvertrag das Sparen in der 
Regel lediglich Durchgangsstadium auf 
dem Weg zur Erlangung eines Bauspar-
darlehens ist. Denn dies schließt nicht aus, 
dass im Einzelfall der Sparzweck für den 
Abschluss eines Bausparvertrags (mit-)
bestimmend ist. Das gilt jedenfalls dann, 
wenn die Erwartung einer Rendite aus 
dem Bausparguthaben im Vordergrund 
steht. Dabei genügt es, wenn die Absicht, 
Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erzie-
len, nur als Nebenzweck verfolgt wird.

Veräußerung eines Kaufhauses nach 
Fassaden-sanierung kein gewerblicher 
Grundstückshandel

Ein gewerblicher Grundstückshandel liegt 
mangels einer nachhaltigen Tätigkeit 
nicht vor, wenn lediglich ein Objekt (vor-
liegend ein Einzelhandels-Kaufhaus) an-
geschafft, die Fassade saniert und es an-
schließend veräußert wird. Dies gilt laut 
einem Urteil des Finanzgerichts Ham-

burg jedenfalls dann, wenn die Steuer-
pflichtige im Rahmen der Fassadensa-
nierung keine Aktivitäten entwickelt, 
die nach Umfang und Gewicht über das 
hinausgehen, was beim Bau eines jeden 
Gebäudes erforderlich ist.

Berechnung der AfA: Restnutzungsdau-
er eines Mietobjekts nach Immobilien-
wertverordnung

Von einem Steuerpflichtigen können ein- 
geholte Wertgutachten, in denen die 
Restnutzungsdauern von Mietobjekten 
nach der Immobilienwertverordnung 
(ImmoWertV) berechnet werden, der 
Ermittlung der Abschreibung für Abnut-
zung (AfA) zugrunde gelegt werden. So 
entschied das Finanzgericht Münster. 
 Den Steuerpflichtigen steht nach den 
Grundsätzen des Urteils IX R 25/19 des 
Bundesfinanzhofs ein Wahlrecht zu, sich 
mit den typisierten AfA-Sätzen zufrie-
denzugeben oder eine tatsächlich kür-
zere Nutzungsdauer geltend zu machen 
und darzulegen. Dabei ist keine Gewiss-
heit über eine kürzere tatsächliche Nut-
zungsdauer erforderlich. Vielmehr kann 
allenfalls größtmögliche Wahrscheinlich- 
keit verlangt werden, sodass eine Schät-
zung des Steuerpflichtigen nur dann zu 
verwerfen ist, wenn sie eindeutig außer-
halb des angemessenen Schätzungsrah-
mens liegt. Dabei kann das Verfahren der 
Gebäudesachwertermittlung nach der 
ImmoWertV Anwendung finden, auch 
wenn dieses eine modellhafte Berech-
nung darstellt, die nicht primär auf die 
Ermittlung der tatsächlichen Nutzungs-
dauer im Sinne von § 7 Abs. 4 Satz 2 
EStG gerichtet ist. Ausgehend von diesen 
Grundsätzen sind die von den Klägerin-
nen auf Grundlage der eingereichten Gut- 
achten ermittelten Restnutzungsdauern 
nicht zu beanstanden.

Hinweis
Laut Bundesfinanzhof sind vertrag-
liche Regelungen wohl schädlich, die 
jenseits des Anwendungsbereichs des 
§ 1071 Abs. 2 BGB dem Gesellschafter 
das Mitwirken zubilligen, ohne Rück-
sicht auf den Nießbraucher nehmen 
zu müssen.

Hinweis
Zur Beurteilung der korrekten Abgren- 
zung zwischen privater Vermö-
gensverwaltung und gewerblichem 
Grundstückshandel sei auf die Ein-
kommensteuer-Hinweise 2020, An-
hang 17 (Bundesfinanzministerium 
vom 26.03.2004) hingewiesen.
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Stille Beteiligung am Unternehmen des 
Arbeitgebers – Einkünfte aus Kapital-
vermögen oder aus nichtselbstständiger 
Arbeit?

Ein am Gewinn und Verlust des Unter-
nehmens beteiligter stiller Gesellschafter 
ist nicht als Mitunternehmer anzusehen, 
wenn er weder am Unternehmenswert 
noch am Zuwachs der stillen Reserven 
des Betriebsvermögens einschließlich des 
Firmenwerts beteiligt ist und ihm auch 
keine über das Recht, die Jahresabschlüs-
se einschließlich der Prüfungsberichte des 
Abschlussprüfers einzusehen, hinausge-
henden Stimm- oder Widerspruchsrechte 
zustehen. So entschied das Finanzgericht 
Baden-Württemberg.
 Der Umstand, dass der Arbeitnehmer 
keinen arbeitsvertraglichen Anspruch auf 
Einräumung der stillen Beteiligung hat, 
spricht für ein unabhängig vom Arbeits-
verhältnis bestehendes Sonderrechtsver-
hältnis. Bei der Möglichkeit, die stille 
Einlage durch stehengelassene Gewinn-
anteile zu erbringen, handelt es sich um 
eine übliche Möglichkeit zur Einlageer-
bringung.
 Eine Veranlassung der stillen Betei-
ligung durch das Arbeitsverhältnis lässt 
sich nicht daraus herleiten, dass die Ge-
winnbeteiligung des Arbeitnehmers aus 
der stillen Beteiligung nicht auf einen 
bestimmten – absoluten und angemesse-
nen – Prozentsatz der Einlageleistung 
begrenzt ist.
 Die Gewinnanteile aus der stillen Be-
teiligung an der GmbH führen hier beim 
Kläger nicht zu Einkünften aus nicht-
selbstständiger Arbeit gemäß § 19 EStG, 
sondern zu Einkünften aus Kapitalvermö-
gen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG.

Umsatzsteuer

Errichtung einer Photovoltaikanlage: 
Steuerentstehung und -berichtigung 
bei späterer Vereinnahmung des Ent-
gelts

Der Bundesfi nanzhof hatte u. a. die Frage 
zu klären, ob der Unternehmer im Hin-
blick auf eine getroffene Fälligkeitsab-
rede, nach der die vereinbarte Vergütung 
nur insoweit zur Zahlung fällig wird, als 

sie aus den laufenden Einnahmen der 
Stromeinspeisung des Auftraggebers 
beglichen werden kann, bereits für den 
Besteuerungszeitraum der Steuerentste-
hung berechtigt ist, die nach vereinbar-
ten Entgelten berechnete Steuer nach 
§ 17 Abs. 1 Satz 1 UStG zu berichtigen.
 Die Steuer entsteht auch dann mit der 
Leistungsausführung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. a Sätze 1 und 2 UStG), ohne dass 
es zu einer Steuerberichtigung (§ 17 Abs. 2 
Nr. 1 und Abs. 1 Satz 1 UStG) kommt, 
wenn der Unternehmer für die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage mit dessen Be-
treiber vereinbart, dass das Entgelt hier-
für nur insoweit geschuldet wird, als es 
durch Einnahmen aus der Stromeinspei-
sung beglichen werden kann. Die Kläge-
rin ist hier nicht berechtigt, die Steuer für 
die jeweilige Teilleistung im Umfang des 
jeweiligen Unterschiedsbetrags zwischen 
dem vereinbarten und dem vereinnahm-
ten Entgelt zu berichtigen.

Ermäßigte Umsatzsteuer bei Vermie-
tung nicht ortsfester Wohncontainer an 
Arbeitnehmer

Der Bundesfi nanzhof hat klargestellt, 
dass § 12 Abs. 2 Nr. 11 Satz 1 UStG nicht 
nur die Vermietung von Grundstücken 
und mit diesen fest verbundenen Gebäu-
den begünstigt ist, sondern allgemein 
die Vermietung von Wohn- und Schlaf-
räumen durch einen Unternehmer zur 
kurzfristigen Beherbergung von Frem-
den und damit auch die Vermietung von 
Wohncontainern an Erntehelfer. (Az. XI R 
13/20).
 Dies entspricht auch dem Unions-
recht. Im Verzeichnis der Lieferungen 

von Gegenständen und Dienstleistun-
gen, auf die gemäß Art. 98 MwStSystRL 
ermäßigte Mehrwertsteuersätze ange-
wandt werden können, sind in Anhang 
III Nr. 12 MwStSystRL die Beherbergung 
in Hotels und ähnlichen Einrichtungen, 
einschließlich der Beherbergung in Feri-
enunterkünften, und die Vermietung von 
Campingplätzen und Plätzen für das Ab-
stellen von Wohnwagen angeführt. Nach 
Art. 43 MwSt-DVO umfasse die „Beher-
bergung in Ferienunterkünften“ auch die 
Vermietung von Zelten, Wohnanhängern 
oder Wohnmobilen, die auf Camping-
plätzen aufgestellt sind und als Unter-
künfte dienen.

Verwendung eines neu erworbener Pkw 
teils für steuerpflichtige, teils für steuer-
freie Umsätze – Vorsteueraufteilung nicht 
nach Umsatzschlüssel

Wird ein Pkw nach der Anschaffung teils 
zur Erzielung steuerpfl ichtiger und teils 
zur Erzielung steuerfreier Umsätze ver-
wendet, ist die Vorsteueraufteilung für 
den Pkw auf Grundlage der Fahrleistung 
des Pkw vorzunehmen. Eine Aufteilung 
im Verhältnis der auf die steuerpfl ichtigen 
bzw. steuerfreien Umsätze entfallenden 
Fahrleistungen führt laut Finanzgericht 
Baden-Württemberg zu einer präziseren 
wirtschaftlichen Zurechnung als der Um-
satzschlüssel.
 Wenn eine Unternehmerin den neuen 
Pkw kurz vor Jahresende (hier: Novem-
ber) erworben und im Jahr der Anschaf-
fung des Pkw bereits zuvor einen anderen 
„funktionsgleichen” Pkw für die gleichen 
Umsätze genutzt hat, ist für die Vorsteu-
eraufteilung auf die tatsächliche Verwen-
dung sowohl des alten als auch des neuen 
Pkw im gesamten Kalenderjahr, und somit 
auf die Gesamtfahrleistung im gesamten 
Kalenderjahr abzustellen.
 Wenn der neu angeschaffte Pkw ab 
der Anschaffung bis zum Jahresende in 
einem anderen Umfang als bei der Vor-
steueraufteilung beim Kauf auf Basis der 
Gesamtfahrleistung für das Kalenderjahr 
ermittelt für steuerpfl ichtige bzw. steuer-
freie Umsätze genutzt wird, ist insoweit 
eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a 
UStG vorzunehmen. Es kann jedenfalls in 
Fällen, bei denen ein bereits vorhandenes 
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Einlagenrückgewähr nicht versteuern. 
Obgleich der Bescheid im Sinne des § 27 
Abs. 2 KStG somit im Wesentlichen Be-
deutung für die Besteuerung des Gesell-
schafters hat, richtet sich der Bescheid 
ausschließlich an die Kapitalgesellschaft.
 Der Bundesfi nanzhof (Az. I R 53/19) 
hat diese Auffassung bestätigt. Grund-
sätzlich kann ein Bescheid nur von den 
Adressaten angefochten werden. Das ist 
im Fall des Bescheids gemäß § 27 Abs. 2 
KStG die Kapitalgesellschaft und allein sie 
kann deshalb Einspruch einlegen und Kla-
ge erheben. Der Gesellschafter der Kapi-
talgesellschaft ist nicht Adressat, sondern 
als Dritter lediglich mittelbar von dem 
Bescheid betroffen. Ein eigenes Anfech-
tungsrecht des Gesellschafters (sog. Drit-
tanfechtungsrecht) ist auch nicht aus-
nahmsweise anzuerkennen. Zum einen 
besteht keine Rechtsschutzlücke, da die 
Kapitalgesellschaft Fehler des Bescheids 
im Rechtsbehelfsverfahren geltend ma-
chen kann. Zum anderen hat ein solches 
Recht zur Folge, dass der Bescheid noch 
nach vielen Jahren vom Gesellschafter 
angefochten werden kann und dauerhaft 
kein Rechtsfrieden eintritt. Die Versagung 
eines eigenen Anfechtungsrechts des Ge-
sellschafters ist auch mit der Rechtsschutz-
garantie des Art. 19 Abs. 4 GG vereinbar.

Sonstiges

Vorsicht bei Sanierungsmaßnahmen

Der Gesetzgeber versucht mit gesetz-
lichen Vorgaben, die energetische Ge-
bäudesanierung, als wichtigen Baustein 
der Energiewende, voranzubringen. Da-
bei wurde ganz offensichtlich ein Aspekt 
übersehen, der diese Bemühungen stark 
behindern kann. Laut der Sachverstän-
digengesellschaft Richardson in Witten, 
wird in nächster Zeit das Thema Asbest 
dramatisch an Bedeutung gewinnen. Es 
ist nicht bekannt, wie viele Wohnungen 
und Gebäude, die bis zum Verbot im Jahr 
1993 gebaut wurden, Asbest enthalten. 
Der Anteil dürfte aber erheblich sein. 

Da bei energetischen Sanierungsmaß-
nahmen Asbestfasern freigesetzt wer-
den können, greifen die gesetzlichen 
Schutzmaßnahmen, was zu erheblichen 
Kostensteigerungen führen kann.

Wirtschaftsgut durch ein funktionsglei-
ches ausgetauscht wird, zu einem Neben-
einander der Anwendung von Vorsteuer-
abzugsauschluss und zur Berichtigung des
Vorsteuerabzugs § 15 Abs. 4 UStG und 
§ 15a Abs. 1 Satz 1 UStG kommen.

Körperschaftsteuer

Tatsächliche Durchführung eines 
Gewinnabführungsvertrags – Anerken-
nung einer körperschaftsteuerrechtlichen
Organschaft

Wenn es während der Mindestvertrags-
laufzeit von fünf Jahren zur Nichtdurch-
führung des Gewinnabführungsvertrags 
kommt, führt dies nicht nur zu einer Un-
terbrechung der körperschaftsteuerrecht-
lichen Organschaft für einzelne Veranla-
gungszeiträume, sondern insgesamt zu 
einer (rückwirkenden) Nichtanerkennung 
der körperschaftsteuerrechtlichen Organ-
schaft.
 Die tatsächliche Durchführung des 
Gewinnabführungs- und Beherrschungs-
vertrags setzt nach einem Urteil des Bun-
desfi nanzhofs voraus, dass er entspre-
chend den vertraglichen Vereinbarungen 
vollzogen wird. Dies bedeutet u. a., dass 
die nach den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung ermittelten Gewinne 
tatsächlich durch Zahlung oder Verrech-
nung an den Organträger abgeführt wer-
den. „Verrechnung“ ist in diesem Zusam-
menhang so zu verstehen, dass es sich um 
eine einer tatsächlichen Zahlung gleich-
stehende Aufrechnung handeln muss; die 
reine Buchung der Forderung ohne Erfül-
lungswirkung ist dagegen nicht ausrei-
chend.

Steuerliches Einlagekonto: Gesellschafter 
hat keine Anfechtungsbefugnis

§ 27 Abs. 2 KStG schreibt vor, dass der 
Bestand des steuerlichen Einlagekontos 
mit einem besonderen Bescheid festzu-
schreiben ist. Auf dem Konto sind ins-
besondere die Einlagen zu erfassen, die 
der Gesellschafter an „seine“ Kapital-
gesellschaft geleistet hat. Wenn solche 
Einlagen später an den Gesellschafter aus 
dem Einlagekonto zurückgezahlt werden, 
dann muss der Gesellschafter diese sog. 

Hinweis
Bevor eine energetische Gebäudes-
anierung realisiert wird, sollte bei 
betroffenen Objekten vorab eine As-
bestverprobung durch einen Sachver-
ständigen in Auftrag gegeben werde, 
Nur so sind unkalkulierbare Risiken 
zu vermeiden.


